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Fachbereich 
Öffentliche Sicherheit, 
Ordnung und Soziales 

Federführendes Amt 
IV Öffentliche Sicher-
heit, Ordnung und So-
ziales 

Sachbearbeiter Simon Mager 

Gemeinde Fürth 

Datum 02.06.2022 
 
Betreff: 
Neufassung der Friedhofsordnung der Gemeinde Fürth 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindevorstand 22.09.2022 beschließend 
Ausschuss für Mensch, Kultur und Sport 19.10.2022 vorberatend 
Haupt - und Finanzausschuss 20.10.2022 vorberatend 
Gemeindevertretung 08.11.2022 beschließend 

 
Sachdarstellung: 
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 27.08.2019 die Errichtung von Gemeinschafts-
grabanlagen auf den Friedhöfen der Gemeinde beschlossen. Entsprechend der Kostenschätzun-
gen wurden für die Realisierung entsprechend Gelder in den Haushaltsplänen eingestellt. Im Jahr 
2022 konnte nach erfolgten Ausschreibungen mit den Arbeiten zur Errichtung der Anlagen in We-
schnitz und Fürth begonnen werden. 
Um der praktischen Umsetzung auch einen formalen Verwaltungsrahmen zu geben und die Ver-
waltung in die Lage zu versetzen, die Grabarten „gemäß Satzungsrecht“ anzubieten, ist eine Er-
gänzung der Satzung „Friedhofsordnung“ notwendig. 
Die aktuelle Satzung stammt aus dem Jahr 2009 und erfordert in einigen weiteren Teilen ebenfalls 
eine Anpassung. Insofern wird von Seiten der Verwaltung vorgeschlagen die Änderungen als Neu-
fassung (und nicht als Satzungsänderung) zu beschließen. 
 
Dieser Beschlussvorlage ist die Synopse angehängt, welche die wesentlichen und notwendigen 
Änderungen oder Anpassungen auch kommentiert. Sie ergänzt somit die Sachdarstellung wesent-
lich.  
 
 
Finanzielle Auswirkung: 
Es entstehen geringe Kosten (Amtl. Bekanntmachung, Verteilen von Ausfertigungen an Bürger, 
Firmen...).  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Neufassung der Friedhofsordnung wird gemäß beigefügter Anlage (Synopse Stand 
02.09.2022) beschlossen. Die Verwaltung wird beauftragt, die Bekanntmachung der Neufassung 
der Friedhofsordnung in die Wege zu leiten und die Satzung in Kraft zu setzen. 
 

 
 
Der Bürgermeister 
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Anlage(n): 
1. Gegenüberstellung1.4 




